
  

                                                                                

 

Prämienstaffelung unserer Reiserücktrittsabsicherung:  Und wenn Ihnen doch etwas dazwischen kommt?  

Unsere Storno-Reiserücktrittsabsicherung tritt bei 
folgenden Sachverhalten in Kraft:  

1. Bei einem Krankheitsfall vor Antritt der Reise (auch für Ehepartner und Kinder) 
 2. Bei einem Unfall vor und während der Anreise  
3. Bei einem Todesfall in der engsten Familie 
4. Unverschuldete Verspätung z. B. durch höhere Gewalt 

Die Reiserücktrittsabsicherung gilt nicht für die Weihnachts-und 
Silvesterpauschalen. Bei Ausfall ist der volle Preis zu bezahlen. 

 

 
 

 

Um Sie von den Stornokosten befreien zu können, bitten wir Sie, 
alle aufgeführten Rücktrittsgründe schriftlich zu bestätigen! 

(z.B. Arztbescheinigung, Polizei, usw.) 

Nutzen Sie unser zusätzliches Service-Angebot und gehen Sie kein Risiko ein. 
Mit der Reblingerhof Reiserücktrittsabsicherung sind Sie und auch 

Ihre ganze Familie umfassend abgesichert!  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei einer Buchung 
ohne Reiserücktrittsabsicherung auf die angeführten 

Rücktrittsgründe keine Rücksicht nehmen können.  

Auslandsüberweisungen: 
IBAN-Nr. DE09741500000430194662
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